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1. Zu den tragenden und damit. verbindlichen Gründen der 
4  Entscheidung des .Bundesvdrfassuhgsgerichts vom 22. 5.
■ 1975 (BVerfGE 39, 334) gehört, daß der Bewerber für ein

Beamtenverhältnis, die G ew ährter Verfassungstreue bie- 
; ” ten. muß,und daß dafür aucli"der Beitritt; und die Zuge

hörigkeit zu einer Partei mit . ver f assungsf e indliehen Zie
len von Bedeutung sein kamt, 'unabhängig davon, ob die ' 
Verfassuhgswidrigkeit der betreffenden Partei gemäß Art. 
21 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

\ Deutschland (GGJ vom Bundesverfassungsgericht festge- 
“ Stellt ist. * ■ • s \  ' > ‘ H

2. Die gemäß Art. 33 - Abs. 5 GG zu fordernde politische
t  Treiiepflicht des Beamten steht mit internationalen Erklä- 
P/' rungemund Verträgen im Einklang/ . - "•/ . 1 ..
*3. Die.'DKP ist eine verfassungsfehtdliche Partei. \  ‘ '•* ■"' * -
’ 4; DKP-Mitgliedsehaft und Kandidatur .für -die DKP .anläß

lich der Bundestagswahl 1978’ begründen., bei einer Leh-> 
V * rerin. Zweifel ah ihrer Verfassungstreue;*' :'r/ -  
. . Grundgesetz ■ für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
- - vom'23."Mai” 1949-(BGBl. Sr-.l)', Art., 33yAbs.'5,/ r- -

-.Hessisches BeanVtenges'etS (HBG) L d.„F. vom" 16. Februar, 
/  1970 (GVB1..S. HO), § 7 -Abs. 1 Nr.-'2. . / / •  :/

Hess. VGH, Urteil vom 27. Juli-1977 -A l OE 65/76^*"“̂ ^ ^  
ß ß ; 'v '' ■ - , ; • (VG Kassel) . . / / / i K j ' ; : /

•* v-; . *r~" nicht,rechtskräftig “— p W

/ /  Die Klägerin wurde «1946- in Frankfurt am Main geboren, 
'/ - .Sie ist Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP).

Im Anschluß' an ihre irri. Jahre 1966 abgelegte Reifeprüfung 
*. studierte sie Erziehungswissenschaften'’ ' und ’ bestand. am , 

21. .6. 1971 die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an,Haüpt- 
sehulen und Realschulen mit der Gesamtnote „gut“. '' Ihre 

■» . Ernennung zur außerplanmäßigen Lehrerin unter: Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Widerruf .scheiterte daran, daß 

; - . sie nicht die deutsche 'Staatsangehörigkeit besaß-. Sie wurde 
V; 'jedoch vom Beklagten als..Lehrerin im Angestelltenverhält-

- / ~_nis auf Grund .eines am 31. 8/ 1971 geschlossenen Arbeitsver- 
- '^n?ages beschäftigt. Die Klägerin unterrichtete an der Grund-,

^Fiaupt- und Realschule in Neukirchen- int Schulaiifsichtsbe- 
‘ ' / /r e ic h  Ziegenhain. Während ihrer dortigen Tätigkeit -wurde 

■'"sie mehrfach im Unterricht '-.überprüft,.. wöRei; äie wie folgt 
' .beurteilt wurde: Durch Bericht vom' 9i*% .1972'Hm Fach.Fran- 

, zösisch mit „gut“; durch Bericht yotok2’6.- Rh 1972 in den Fä  ̂
ehern, Gesellschaftslehre und Französisdi mit insgesamt „be
friedigend“; durch Bericht vom 29. 11: 1973 im. Fach Gesell- 

/  ' schaftslehre mit “vollbefriedigend“ -Und im Fach Französisch 
. mit ,',gut“. Die Klägerin arbeitete ferner am'Modellversuch 
j ^Konkretisierung der Rahmenrichtlinien‘an Gesamtschulen“

/  *: lrti Fach Gesellschaftslehre fftit. v ' f ,r" \
* - Die Zulassung der -Klägerin zur Zweiten Staatsprüfung be-k;
• gegnete zunächst ebenfalls Schwierigkeiten, weil sie nicht die 

deutsche Staatsängehörigkeit besaß,. Durch 7 'rechtskräftiges
V \ v Urteil' des Vefwaltungsgerichts, Frankfurt am Main vom 

12. 3. 1974, VI/2 —  E 274/72,‘wurde jedoch das Land.Hessen 
. wdfpflichtfetj die Klägerin" und ihre. Eitern in den4 deutschen .«

Staatsverband einzubürgern. In ,seinem Bericht! vom 2. 4. 1974:, 
/ / /  -an den Hessischen ..Kultusminister bemerkte der Regierungs- 
V /\ Präsident in Kassel zur politischen Haltung ; der Klägerin, 
*/; .. daß sie aus ihrer Grundeinstellung keinen Hehl mache, daß 

- aber ein einseitiges politisches Engagement/;im Unterricht 
-' hichf'festzustellen gewesen sei. . ’/  /  • '//_ -  -

V • Durch* Erlaß vom *3*0. 4. 19.74 Wies. ,der ‘Hessische- Kultus- 
: V fninister den Regierungspräsidenten, ib/Kassel an, die Klage- 
, j - - rin umgehend als. außerplanmäßige Lehrerin in!das Beamten-
- V erhältn is 'auf Widerruf zu übernehmen und zur Zweiten.

//Staatsprüfung züzuläss'en.* Mit' den Ernennung solle zugleich 
der Widerruf des ‘Beamtenverhältnisses zum Ende des Monats 

, 'ausgesprochen werden, in dem die Klägerin ihre Zweite 
/  Staatsprüfung ablege. Einer Weiterbeschäftigung:. nach dem 

Zweiten Staatsexamen bedürfe seiner Zustimmung:
! Durch Urkunde vom 27. 5. 1974 (ausgehändigt am 6. 6: 1974)/ 
/ernannte der Regierungspräsident die Klägerin, unter Be

rufung in das- Beamtenverhältnis auf Widerruf zur außer- 
planmäßigen; Lehrerin. Durch Verfügung vom selben Tag 

\  beauftragte, er. sie mit der Verwaltung einer Stelle an der 
Gesamtschule in Neukirchen. Zugleich widerrief'"er das Be- 

- amtenverhältnis mit Ablauf des Monats, in dem die Klägerin 
die Zweite Staatsprüfung voraussichtlich bestehe. Ebenfalls 
am 27. 5> 1974 berichtete er dem Hessischen Kultusminister, 

vdaßüm Falle der Klägerin .weisungsgemäß’ verfahren worden 
./.sei,.Er fügte, hinzu, daß'ein, chenstliches-Interesse an ihrer 
‘/Weiterbeschäftigung auch nach Ablegung der. Zweiten Staats

prüfung bestehe, weil sie; überdurchschnittliche Unterrichts- . 
ärbeit leiste und an dem bereits erwähnten Modellversuch •

' ‘maßgeblich-beteiligt sei. ; A \ t H
/Am 5. 6.T1974 legte die Klägerin den Diensteid nach § 72 
. HBG ab. Am 14. 6. 3974 bestand sie die* Zweite’ Staatsprüfung 
für das Lehramt an Hauptschulen und Realschulen mit der 

< Gesamtnote „gut“. Durch Verfügung vom 5. 7. 1974 feilte der 
:■ Regierungspräsident in Kassel der Klägerin mit,, daß ihr- 
/  Beamtenyefhältnis mit Ablauf des Monats Juli 1974 . ende, . 
/d a - sie erst im Junir 1974 ihre Ernennungsurkunde erhalten 

-Rabe.- ” V'/ - " - V- ‘ '
•. Durch Erlaß vom 16. 7. 1974-teilte der Hessische Kultusmini

ster dem •Regierungspräsidenten in Kassel, mit, daß' bezüg- 
• licli. der. Kläger in näher bezeichnete Erkenntnisse des Landes

amtes für .Verfassungsschutz Vorlagen.' Bevor: er eine E nt-k 
Scheidung treffe, ob’ sie unter Berufung in das Beamtenver
hältnis auf Probe zur Lehrerin z. A. ernannt werden könne, 
sei sie zu einem persönlichen Gespräch zu bestellen, in dem 

' sie" ihre politische Einstellung näher erläutern/olle. Sie*sei 
zü ;befragen,/ob sie sich zur freiheitlichen, demokratischen 
Grundbrdnung im Sinne des Grundgesetzes und der Hessi-.

. sehen Verfassung bekenne und für deren Erhaltung, eintrete. 
-*Zu einem solchen Gespräch kam es im., Regierungspräsidium 

in KaSvS’el am 12. 8. 1974, Nach dem Bericht des Regierungs
präsidenten an den Hessischen Kultüsministerworn 14, 8. 1974 
wurdeii der Klägerin die Erkenntnisse des Lanöesaintes für 
Verfassungsschutz offengelegt. Sie erklärte auf Befragen, daß 
sie Mitglied der DKP sei, dbef keine Funktionen in der. Partei 
wahrnehme. Die ihr vorgehaltenen Aktivitäten steifte • sie 
nicht in Abrede. Sie erklärte, sie stehe zur Zielsetzung der 
DKP, .den Sozialismus, zu verwirklichen; dies könne jedoch 
hur durch, ein Mehrheitsvötum der Bevölkerung auf fried
lichem- Wege ^erreicht werden. Jeden Versuch einer gewalt
samen Einführung des Sozialismus lehne sie ab. Eine Dis
kussion über , die Verhältnisse in der DDR wollte die./Klä
gerin nicht fuhren. Sie erklärte ferner, sie stehe zu den ihr 
dargelegten Prinzipien der freiheitlichen. • demokratischen 
Grundordnüng, wie sie das Bundesverfassungsgericht defi
niert = habe. Das Prinzip der Selbstbestimmung" ‘des Volkes 
sei. allerdings nicht verwirklicht; die Vorgänge um die Bil
dung der.' „Großen Koalition“ uriö um die Notstaridsgesetz- 
gebung hätten gezeigt, daß, der’ Wählerwille verfälscht werde. 
Abgeordnete“ müßten an Weisoiigeh • der Wähler gebunden 
werden. Nachdem ihr der Begriff der;,streitbaren Demokratie“ 
erläutert' worden war. erklärte die Klägerin, sie verfolge nach 
wie vor .das Ziel einer Wiederzulassung der verbotenen KPD. 
Irrt übrigen wiederholte ‘sie, daß- sie' zum Prinzip der frei
heitlichen demokratischen Grundordnung stehe und sich an 
ihren Diensteid'gebunden fühle; "ß
Darüber- eine weitere Verwendung der Klägerin im Beamten.*/ 

r;Verhältnis noch, nicht entschieden worden war, wurde; sie.



nächst; auf Grund "eines am 29. 8. 1974 abgeschlossenen* und 
bis zum 31. 1. 1975 befristeten Ärbeitsvenrages an ihrer bis
herigen Schule in Neukirchen irh AngestelltenVerhältnis be
schäftigt. Hietgegen; wandte sich die Klägerin mH Schreiben 

.vom 25. iÖ. 1974. Durch einen Änderungsvertrag; vom .-31. 1. 
1975 wurde j edoch eine Weiterbeschäftigung im Angestellten - 
Verhältnis bis zum.3L 7. 1975 vereinbart., ... . * /  v; > 
Durch Bescheid vom 6.. 6. 1975 teilte der Regierungspräsiden t * 
in Kassel der Klägerin auf Weisung des Hessischen Kultus
ministers mit , daß ihr Antrag auf, Einstellung als/Lehrerin 

: Z. A. in den Schuldienst des; Landes Hessen unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Probe abgelehnt werde. Der bis ' 
zum 31. 7. 1975 befristete Arbeits vertrag werde nicht verlän- 
■gert. Zur Begründung legte; der Regierungspräsident' dar: 
-Die Klägerin erfülle nicht die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 
Nr. 2: HBG. Es lägen Erkenntnisse', im staätsabträglicher 

'Hinsicht gegen’ sie vor, die Zweifel an ihrer Verfassungstreue 
aufgeworfen hätten. Sie sei/zu diesen vom Landesamt für 
Verfassungssäiutz .mitgeteilten Erkenntnissen gehört worden. 
Dabei habe sie ihre • Mitgliedschaft in der DKP bestätigt. 
Diese Partei sei eine Orgahisation-verfassungsfeindlicher Ziel
setzung. Ferner habe die Klägerin eingeräumt,. die Wieder
zulassung der verbotenen KPD zu betreiben. Das Gespräch 
habe die hinsichtlich, der ‘Verfassungstreue bestehenden Zwei
fel somit, -nicht beseitigt. Folglich biete sie nicht; die Gewähr., 

‘dafür, jederzeit für die freiheitliche demokratfecheJ Grund
ordnung einzutreten. \ . *‘\  . /• <
Die Klägerin erhob, gegen diesen am 12. 6. 1975 zugestellten 
Bescheid mit Schreiben vom 26. 6V 1975/Widerspruch, der., 
am 1. 7. 1975 beim Regierungspräsidenten in Kassel- einging. 
Sie machte geltend: Sie erfülle alle Voraussetzungen für eine. 
Berufung in das Beamtenverhältnis, insbesondere die der

«
fassüngstreue. Soweit sich der ängefochfene Bescheid-auf' 

Mitgliedschaft in der DKP stütze,-. verstoße er gegen - 
'Parteienprivileg in Artikel * 21 Äbs., 2 GG. Solange eine 
Partei nicht vom Bundesverfassüiigsgericht. für verfassungs

widrig erklärt worden sei,, dürften ihre Mitglieder oder Funk
tionäre nicht benachteiligt werden.:/Ihr Eintreten "für eine 

„• Wiederzulassung der verbotenen KPD stelle eine vom Grund
gesetz geschützte Meinungsäußerung dar, die darauf abziele/ 
die Demokratie und das Recht auf.Opposition in diesem Lande ! 
wiederherzustellen. ? -  - K
Durch Erlaß vom 29; 8. 1975 wies der Hessische Kultusminister" 
den.Widerspruch.der Klägerin zurück. Er legte dar: Das Run- ' 
desverfassungsgericht habe in seinem Beschluß vom 22. 5. 1975,
2 BvL 13/73, festgestellt-, daß Artikel 21 GG die Vorschriften 
über die politische Treuepflicht d'es-Beamten nicht" einschräh- 
keJDie" Klägerin habe in dem-'Gesprädi'beim/Regierungsprä-: 
sidenten, in Kassel deutlich zu erkennen gegeben, daß sie sich 
über ihre bloße Mitgliedschaft ;in der, DKP hinaus für eine 
Wiederzülassung der verbotenen KPD einsetzeH ieraus und 
aus den. vom Landesamt für Verfassungsschutz iestgestellteh: 
Tätigkeiten ergäben sich Zweifel an ihrer Loyalität gegen-* 
über der,verfassungsmäßigen Ordnung. , . , v h .

.Auf diesen ihr am 3; 9. 1975 zu gestellter! Widerspruchsbe- / 
scheid hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 30. 9.; 1975 .bei • 
dem Verwaltungsgericht Kassel Klage erhoben, die am 1. 10. 
1975 eingegangen ist., Sie hat beantragt, •- - ’ - ■ 1

•
feen Bescheid des .Regierungspräsidenten in Kassel vom" 
6. 6. 1975 sowie.deri Erlaß des Hessischen Kultusministers 
‘. vom 29. 8. 1975 äufzuheben und den Beklagten zu ver- 
pflichten, sie zur Beamtin auf Probe zu ernennen und 

■ : . ln den Schuldienst-des- Landes Hessen-einzustellen, ! •
" hilfsweise^ ' *v'  ̂ "r , Uvv;''.*, ■"
/  ,f ,den Beklagten zU 'Verpflichten,; sie unter Beachtung. der 
- t Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu bescheiden;
Sie hat /vorgetragen: Eine Einzelfallprüfung, wie*, sie, die 
Rechtsprechung fordere, habe bezüglich-, ihrer Verfassungs
treue nicht stattgefunden. Es widerspreche einfachsten «rechts- 
staatlichen Grundsätzen, einen Bewerber wegen eine's nicht- 
erwiesenen zukünftigen.. Verhaltens von ‘einem Beruf auszu
schließen, für den er sich jahrelang unter- Aufwand von Geld' 
und Arbeitskraft habe ausbilden lassen. Es hätte berück
sichtigt werden müssen, daß ihr das Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main in dem Einbürgerungsyerfahren bestätigt 
habe,, daß sie, die Gewähr dafür-biete,'jederzeit für die frei- 
-heitliche demokratische GrundpMnung .eihzutföten. Sie .be- 
. zweifele die Richtigkeit des- Beschlusses * des Büridesyerfas- 
sungsgerichts vom 22. 5: 1975. Das gelte yor ällem hinsicht
lich der Ausführungen zum Pärteienprivileg nach'Art. 2,1 Abs. 

;2 -GG., Aber selbst nach dieser verfehlten Rechtsprech-üng sek 
die/ Ablehnung ihren Einstellung' nicht gere&itfertigt. Esjsei ' 
keine. Prognose, getroffen wTörden. Ihr 'vorbildliches Verhalten 
und ihre Leistungen _ während der praktischen Ausbildung 
seien-unberücksichtigt geblieben; es werde vielmehr pauschal

ihre6 Mitgliedschaft im der DKP bewertet. ■ Ihr Eintreten für 
die Aufhebung des KPD-Verbots sei noch’ keine Identifikation 
mit den Zielen der KPD. ■

.Der Beklagte hat beantragt, . > " , , -  ̂ , *
. p . -die Klage abzuweisen. '« d-i . l . .*-f\ ’V‘ ’■

Er hat erwidert: Das Bundesverfassungsgericht raume in 
: seinem. Beschluß, vom 22. 5.' 1975 der politischen Treuepflicht 
des Beamten 'gegenüber dein Pärteiehpriyileg. den Vorrang 

. ein.. Die DKP verfolge das Ziel, die freiheitliche demokrati-, 
sehe Grundordnung zu beseitigen und einen totalitären Staat 
zu erachten. Das Bundesverfassungsgericht habe, ausgeführt, 
die Treuepflicht des Beamten-fordere, daß er sich eindeutig 

-/von Bestrebungen distanziere/ die diesen «Staat; .bekämpften 
und diffamierten. Hiervon könne bei der Klägerin keine Rede 
sein. Zu Unrecht-meine sie, das Bundesverfassungsgericht 
habe festgestellt, daß die Parteimitgliedschaft allein kein 
Ablehhungsgrund sein dürfen In einem freiheitlichen Staat 
wie der Bundesrepublik Deutschland,, in dem niemand ge
zwungen-werde, Girier. Partei beizutreten, bedeute die Mit
gliedschaft der Klägerin, in der DKP gleichzeitig politische 
Aktivität für. die££. Partei. und • ein - inneres Bekenntnis zu 
ihren Zielen. Hiervon abgesehen, sei’ eine radikale-Partei wie 
die DKP -grundsätzlich*' nur an-,Mitgliedern interessiert, die 
uneingeschränkt, zu Aktivitäten bereit seien. - Darüber hinaus 
stelle fest/ daß sich die Klägerin aktiv dafür eingesetzt habe

- und Sich aüch jetzt noch dafür einsetze, daß-die vom Bundes- 
, Verfassungsgericht. ’ - für verfassungswidrig erklärte KPD 
‘wieder zügelassen werde. Aus alledem ergäben sich erhebr 
• liehe Zweifel an ihrer Loyalität gegenüber der verfassungs- 
. mäßigen 'Ordnung der Bundesrepublik.
Das Verwaltungsgericht hat durch das auf Grund der münd
lichen Verhandlung voiii42. 5. 1976 ergangene Urteil; dessen 
'Verkündung durch die Zustellung' .ersetzt, worden "ist, die 
angefochtenen Bescheide, aufgehoben- und den Beklagten für 
verpflichtet erklärt, die Klägerin ünter/Beachtung der Rechts- 
auffassung des Gerichts - erbeut zu . bescheiden. Im übrigen , 
hat es die Klage abgewieseh. . /  •• * ^

Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung des "Beklagten 
hatte Erfolg. 7 , ' :. *.:V

\'/ /  A ü-s. ,'d e n „ G r ü n'de n : > ; '
Die Berufung, des Beklagten ist begründet. Das Urteil des 
Verwaltungsgerichts kann keinen Bestand haben« soweit es 
der Klage stattgegeben hat. * Der Bescheid des Regierungs
präsidenten in Kassel vom 6. 5. 1975 und der Widerspruchs- 

‘ bescheid des Hessischen Kultusministers vom 29; 8. 1975 sind 
rechtsmäßig. Unter . Beachtung der laufbahnrech tlichen Vor
schriften ist das auslegungsfähige prozessuale Begehren der 
..Klägerin darauf gerichtet, den Beklagten für verpflichtet zu 
■ erklären,, sie unter Berufung in das Beamtehverhältnis, auf 
Probe zur Lehrerin z? Ä. zu ernennen. Der Beklagte hat 
dies/ in den angefochtenen Verwältungsentscheidungen mit 
Recht, abgelehnt..,,.. .. V ' h .
Der Klägerin steht weder -ein Rechts- /noch ein Ermessens-- 

; ansprucii auf Ernennung, zur Lehrerin- z. A. zu, weil, sie für 
d ie ' Übernahme iri das Beamten Verhältnis nicht geeignet ist. 
Ein Rechtsanspruch auf Übernähme in das Beamtenverhält
nis ist grundsätzlich nicht gegeben. Vielmehr . steht es-urn 

^Pflichtgemäßen' Ermessen des Dienstherrn, wen et in das Be~. 
amtenverhältnis beruft. Gegenteiliges ergibt- sich auch, nicht 
aus Art. 33 Abs/ 2 GG. Diese Vorschrift spricht nur davon, 
daß, jeder Deutsche „nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem Öffentlichen 
Amt“ hat und statuiert damit lediglich ein pifferenzierungs- 
verbot. Deshalb können -die Verwaltungsgerichte -in aller 
Regel einen. Dienstherrm nicht zur Begründung des Beamten
verhältnisses yeurteilen, sondern allenfalls den Abiehnungs- 
bescheid auf heben und die Verwaltung dadurch nötigen, er
neut über den Antrag auf Übernahme in das Beamten Verhält
nis zu entscheiden (vgl. BVerfG, Beschluß .vorn 22. 5. 1975, 
2BvL 13/73, BVerfGE 39, 334 [354]; BVerwG, Urteil vom 
30. 8. 1962, II C 16.60, BVerwGE 15, 3 [7]; OVG Münster, 
Urteil vom 24. 3. 1976, VI A 1334/73, ZBR 1976, S., 278; Beschluß 
des erkennenden/Senats vom 10. 4. 1974, I OE 81/72,\DVB1... 
1974 S. 887; Fürst^Finger-Mühl-Niedermaier, Band I : Beäm- 
tenrecht des Bundes'urid der  ̂Länder, Rz l3 zu § 5 BBG). Nur 

< ausnahmsweise. kann hiernach ein: Rechtsanspruch auf -Über
nahme in das, Beäintenverhälfhis anerkannt Werden. Dies 
setzt voraus, daß. unter - dfen besonderen Verhältnissen, des 
Einzelfalles jede andere Entscheidung als die Einstellung1 des 
Bewerbers ermessensfehlerhaft und damit ‘rechtswidrig wäre. 
Ein solcher /.Fall ist hier jedoch nicht gegeben; dehn der 
Klägerin steht* auch ein sogenannter Ermessensanspruch: nicht 
zu,, weil /s ie  für die Übernähme- ia  das Beamtenverhältnis

- nicht geeignet ist.... . - ’*•: . ■ -,v;'v ' ■' ' ‘ .. ;

-V. .".f-' . . ■ ’



•Nach § 7 A b s .l  Nr. 2 HBG* darf in das, Beämtenverbältnis?
:.. nur berufen, werden, wer die Gewähr dafür bietet, daß er 

.jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung . 
g im Sinne des Grundgesetzes’und der Verfassung des Landes . 

Hessen’eintritt; Diese zwingende gesetzliche Regelung/;diä. 
deh^yorschriften in § 4 Abs. i Nr. 2 .BERG und § 7 Abs? !" 
Nr. ijBBG  entspricht, konkretisiert und verdeutlicht'ei ne bei 
Ermittlung der Eignung gemäß Art. 33 Abs. ,2: GG zu be
rücksichtigende Forderung mit Verfassungsrang (vgl; BVerwG, 

m Urteil vom 6-. 2. 1975, II C 68/73; BVerwGE 47, 330 [334])/
' Gleiches ergibt sich aus- der“ Rechtsprechung des Bunäesver-* 

fässungsgericHts '(Vgl. Beschluß vom 22. 5. 1975, 2 BvL 13/73,
 ̂ BVerfGE 39, 334). Gemäß Art. 33 Abs. 4 G.G steht der Beamte 
fhzü seinem Dienstherrn in einem öffentlich-reehtlichen Dienst-
VT und .Treueverhältnis. Dip. hergebrachten Grundsätze des Be-
■ rüfsbeamtentums im-Sinne des Art. 33 Abs. 5 besagen, daß 
v deg Beamte zur Treue-,: gegenüber ‘dem S t a a t verpflichtet 
■■r ist. .Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts-

- (vgl. BVerfGE 39, 334 [348])-ist unverzichtbar, daß der Be- 
'; amte den "Staat und die geltende, verfassungsrechtliche O'rdJ 
/' nung, so wie sie in Kraft steht, bejaht, sie als .Schützenswert 

anerkennt, in diesem Sinne'sich zu ihnen bekennt. und aktiv,r,; 
für sie. eintritt. .Die politische Treuepflicht fordert daher mehr 
als nur eine- formal“ korrekte, im übrigen uninteressierte, 

v kühle, innerlich distanzierte Haltung. gegenüber Staat und, 
,'i: Verfassung;'sie fordert vom Beamten insbesondere, daß er 
’ ‘ sich, eindeutig vom Gruppen und Bestrebungen distanziert,- 

die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und die 
": geltende Verfassüngsordnung angreifeh, bekämpfen -und d-if- 

” f anderen. . ’ " ’ . j \  \  ,5 . k
, • Gemäß',-§' 31 Abs. 1 BVerfGG binden die Entscheidungen, des , 
. Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsorgane; des Bundes 

^  und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden'. -Die vor- 
P.stehehd wiedergegebenen. Darlegungen des .Bundes verfaß* 

sungsgerichts zur politischen ^Treu-epflicht der Beamten- ge- 
i hören zu den tragenden und damit verbindlichen Entscheid./ 
/  duilgsgründen (vgl. BVerwG,' Urteil vom 22. .4. 1977,’ V II;C  
/  17.74; Lange, „Radikale“ inr öffentlichen Dienst?, NJW 197.6; S. 

/;■ 1809 « [1810]); Sie-rfn'd auch miV internationalen Erklärungen':
• und”Verträgen vereinbar (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. 4. 1977, 

;f-VII C 17.74). ■ ‘ Lrf' L /  “ .w -rf •/,' , . . : * ( ‘
, Wie das; Bundesverfassüügsgericht weiter ausführt (BVerfGE 

\ -39, 334 [349]), erhält- die hergebrachte Treiiepflicht des- Be- 
‘ amten unter der Geltung des Grundgesetzes ein besonderes . 
'Gewicht dadurch-*.daß diese yerfässung nicht wertneutral ist, ' 
.sondern sich für zentrale Grundwerte entscheidet^sie'in-ihren 

■'■Schutz jiirnmt und dem Staat im ,Sinne ?einer wehrhaften 
^'Demokratie auf gibt, sie .zu sichern' und W  gewährleisten^,.

’ Dibse" GfundenfScheidung, der Verfassung schließt es aus, daß: 
/d e r  Stäaf- Bewerber zuläßt oder im '.-Staatsdienst beläßt/ die;;

die freiheitliche demokratische, Grühdordnüng ablehnen und " 
/bekämpfen; denn er darf sich nicht in die Hand seiner Zer-

- störer geben. Zu den grundlegenden Prinzipien der freihelf- 
-liehen demokratischen Grundördnung sind mindestens zu

. zählen: Die Ächtung vor den im Grundgesetz konkretisierten4 
/.-Menschenrechten, vor allem vor-dem Recht der Persönlichkeit ‘ 

auf Leben und freie 'EntfÄltu-ng, die Volkssouveränität, die' 
Gewaltenteilung, die Verantwoftlichkeit der Regierung», die 

^Gesetzmäßigkeit der, Verwaltung, die Unabhängigkeit der 
m Gerichte, das~ Mehrparteiensystem und die Chancengleichheit 
^  für alle politischen Parteien mit derb Recht auf verfassungs-, 

mäßige Bildung und Ausübung der Opposition (vglf BVerwGE 
: 47, 330 [335] mit Hinweis auf BVerfGE 2, 1 [13]; 5, 85 
: • •[140]), - -./* ‘ 1 - • •- •' . - - : }• > -

Das Tatbestandsmerkmal „Gewähr bieten“ "im Sinne des §. 7.
"' Abs. 1 Nr. ; 2 HBG bedeutet, daß keine Umstände - vorliegen 
• dürfen;' die hach der Überzeugung der Ernennungsbehörde 
.., die künftige Erfüllung. der Pflicht zur Verfassüngstreuferzw.ei- 

,ä--feihaft-erscheinen lassen. Die zu Zweifeln Anlaß’ gebenden 
ba t s a;c h l i e h e n Umstände sind* vom Dienstherm/ zu be- 
weisen; die“ Widerlegung ist Sache" des Bewerbers' (vgl.

. BVerwGE 47,. 330' [338/339]). Im übrigen liegt den Überzeu- 
. gung. der -Ernennungsbehörde äufbauend auf den jeweils 
/gegebenen tatsächlichen'.Umständen —' ein Urteil zügrunde, 

das zugleich eine Prognose enthält. Es hat "nur den Einzelfall/ 
im Äuge und gründet sich jeweils, auf eine von Fall zu Fall

- wechselnde Vielzahl von Elementen und deren Bewertung. - 
.. Insoweit gibt es keine /Beweislast ;(vgl-. BVerfGE; 39,v 334;

[353]). -Dem Dienstherrn, steht" ein\'weiter Beurteilühgs-"
■ spielraiim zu. Die VerwäliungsgeHchte können nicht -ihre Be-,
... urteilung. .anstelle derjenigen "des Dienstherrn -Setzen; Die ’
rgerich-tlidie. Nachprüfung' beschränkt* sich Jm--wesentlichen/ 

- ‘•darauf/ ob der Begriff der Eignüng und .die gesetzlichen 
/;. Grenzen-'des BeurtMiim'gsspielra'umes erkannt; sind, der Be- T 

urteilung ein richtiger Tatbestand zügrunde liegt, allgemein-' 
„gültige Wertmaßstäbe beachtet und'" keine sachwidrigen Er- 

■ ' -'Wägungen- angestellt sind (vgl. ‘BVerfGE . 39, 334 [354];

BVerwG; Urteil vom 27. 9. 1962, II C 164.61/ BVerwGE 15, 
39 [40]). Die Einstellungsbehörde entscheidet, über den An
trag auf Übernahme in das Beamtenverhältnis, ohne ver
pflichtet zu sein, den Bewerber vorher1 zu ihren Zweifeln zu 
hören (BVerf G,. aaO: S. 352). , .  m  - ■
Nicht erforderlich ist hiernach, daß dem Bewerber; bereits 
eine aktive Betätigung gegen die tragenden Grundsätze der 
Verfassung nachgewiesen wird, die bei einem Beamten auf 
Lebenszeit die Entfernung aus dem Dienst im Wege diszipli- 

v nafgerichtlicher Entscheidung rechtfertigen würde. Gerade 
. weil die'Entfernung eines Beamten auf Lebenszeit aus dem 
>■ Dienst wegen Verletzung seiner Treuepflicht nach den her- 
, gebrächten Grundsätzen des Berufsbeamtentums nur im * 

Wege eines förmlichen Disziplinarverfahrens möglich ist, muß 
der. Dienstherr darauf sehen, daß niemand Beamter wird, 
der nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheit
liche demokratische G-fundordnung •einzutreten (vgl. BVerfGE- 
39/334 [350bis.352]). ' , ■ -
Die Klägerin bietet nicht die Gewähr dafür, daß sie jederzeit 
für die freiheitliche -demokratische 'Grundordnuhg, eintritt..

“ Dieses vom Beklagten prognostisch abgegebene Werturteil, ist 
. hach den oben dargelegt'en Grundsätzen im Ergebnis nicht zu 
^beanstanden. ‘ ' ; , 1 •
‘Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem wiederholt zitier
ten .Beschluß/.vom 22. 5. 1975 (BVerfGE 39,334 [359]) aus- 
geführt/ auch . der Beitritt oder die-Zugehörigkeit zuv einer 
politischen ..Partei,, die verfässüngsfeindliche Ziele verfolge, 
könnten „ein Stück“ des- Verhaltens sein, das für die Beur- 

' teiluhg des Bewerbers erheblich sei. Dem ist nach nunmehr 
geläuterter Auffassung zu entnehmen./ daß nicht allein schon ' 
Beitritt und Zugehörigkeit zu einer/Partei mit vrerfassungs- 
feindlicheh' "Zielen die Annahme eines Gewährbietens .zwin~. 

•gend ausschließen. Vielmehr müssen in der Person des Be
werbers liegende Umstände hinzukommen, die. einen Schluß 
‘darauf zulässen-, ob der Bewerber die Gewähr bietet, jederzeit 

.. für die* freiheitliche demokratische Grundordnung einzutre^ 
ten. Nach'der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (tJr- * 
teil vom 31. 3v 1976, 5 AZR 104/74, NJW 1976’S;. 1708 =  ZBR 

u 1976 S: 306) kann die Fähigkeit und Bereitschaft eines B"e- 
werbers als Lehrer und Erzieher Grundwerte der Verfassung' 
glaubwürdig darzustellen,, nicht allein nach seiner Mitglied- ' 
schaft in einer politischen Partei beurteilt werden/ die ver- ' 
•fassungsfeindliche.. Ziele* verfolgt. Auch wenn die- Mitglied
schaft ein wesentliches Indiz dafür ist, daß der Bewerber die 
‘ihm üuferlegte Treuepflicht nicht erfüllen kann, ist eine Ab^ 
lehnung nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nur be
gründet, wenn und soweit er-sich mit den als verfassungs- 
feindlidi erkannten Zielen der Partei identifiziert. In seinem 
Beschluß vom 3; 2: 197;7; II B 71.76, Dokumentarische Berichte 
Nr. 9/1977, S. 113; hat das Bundesverwaltungsgericht ausge
führt: Das. Berufungsurfeil stehe sowohl mit dem Urteil des 
Bundesyerwaltüngsgerichts vom 6. 2. 1975 als auch mit dem. 
Beschluß des Bundes Verfassungsgerichts vom 22. 5. 1975 *im 
Einklang. Das Berufungsgericht habe sich nicht auf die Be
rücksichtigung der Zugehörigkeit der Klägerin zu den Mit
gliedern der DKP beschränkt, sondern“ mit .Bindungskfaft für 
das Revisionsgericht .zusätzlich festgestellt, daß" die Klägerin 
frei willig in diese' politische Partei eingetreten und zu politi
schen Aktivitäten für die mit der freiheitlichen, demokrati- 
schen.Grundördnung nicht zu vereinbarenden: Zielen der DKP, V 

in  die Pflicht genommen worden sei.- Außerdem enthalte das 
Berufungsurteil die' Feststellung, daß die Klägerin vor den 
Instanzgerichten erklärt habe, ihr seien das Statut der DKP/ 
die auf dem Essener Parteitag von 1969 beschlossene Grund
satzerklärung sowie' die Thesen des Düsseldorfer. Parteitages: 
von 1971 bekannt, sie stehe,zur DKP und bejahe auch deren 
wesentliche "Ziele. In dem Beschluß vom 11. 2. 1977, II B 23.76,- 
h a t. das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt: Das 'Beru
fungsgericht. h abe• seine“ Entscheidung nicht nur auf die;-Zu- *: 
gehörigkeit der Klägerin zur DKP gestützt, sondern den Er
klärungen der-.Klägerin während des Verwaltungsstreit Ver
fahrens 'entnommen, daß sie sich zu den mit der freiheit
lichen . demokratischen Grundördnung nicht zu vereinbaren
den Zielen der DKP bekenne und weder Abstriche an dem 
politischen-, Programm dieser Partei vornehme noch Kritik an 
einzelnen Programmpunkten übe. Nach der jüngsten Ent
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 22. 4. 
1977, VIF C 17.74), die die Diskussion um die hier anstehende 
Problematik klärt, kann die Mitgliedschaft in feiner Partei 

/mit verfassungswidrigen „Zielen Schlüsse auf eine fehlende* - 
Verfassungstreue rechtfertigen; sie muß es aber nicht. Hierbei 

,. ist. im/ Einzelfall darauf abzustellen, ob und inwieweit das 
^erhalten einer Partei von dem Jeweiligen Mitglied mitge- ’ 
Hagen wird. Im Rahmen der Einzelfallprüfüng dürfen auch1 
Schlüsse daraus gezogen werden,.daß es sich "bei der betref
fenden Partei um eine -homogene Organisation m it einem 

/ideologisch“.fest umrissenen Programm.handelt-,' das in seinen ’
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*Grundauffassun-gen nicht zur Diskussion steht, und daß.’die 
‘ /.P arte i ihre Mitglieder- streng auf 'd ie  „Parteilinie““ ver- - 

'/,/'-.pflichtet. • /*.. ‘ .-'W '/W  : ' - • / .  *. 5 \ /  /  /
: />' DieEntscheidungsfreiheit- des Dieristherrn bei der Anwen

dung der bearntenrechflichen Vorschriften,, die die* politische 
; Treuepflicht des Beamten näher' regeln/ wird entgegen der 

V' -'- 'Auffassung der Klägerin, durch Art. 21. Abs. 2 GG nicht'ein--- 
, ‘geschränkt. Die Mitgliedschaft und Betätigung eines Bewer- ' 

/  /;  bers in einer nicht - verbotenen Partei schließen es daher , 
nicht aüsf die damit zusammenhängenden tatsächlichen Um-- 

vh stände -unter dem Gesichtspunkt seiner Eignung zum Beam- 
f-V-ir*:ten „zu prüfen; Das Bundesverfassungsgericht hat in dem ; 
///B esch lu ß  .vom 22. 5. 1975 (BVerfGE 39, 334 [357 ff.]) klarge- • 
'V' stellt, daß seine bisherige Rechtsprechung zu Art. 21 Abs. 2- 

W-//GG nun den normalen .Status »des politischen Aktivbürgers 
,,," in der Gesellschaft vor Äugeh hatte, nicht-dagegen den  Bür?* 
. / .  ger in seiner besonderen rechtlichen Siellüng als Beamten.

Es hat damit die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 
. ■ '(BVerwGE 47, 330 [34.4 ff] " 'und.. 365. [373]) bestätigt;, daß 

das Verbotsverfähren nach Art. 21 'Abs. T GG und die Be- 
•J ürteilung der .beamttnrechtlidien-Verfassungstreue, nach Ge-w 

genstand und Voraussetzungen verschieden sind .(vgl. auch 
/ /  BVerwrG} Urteil.vom 22/4. 1977,-VII C 17.74).- Die Darlegungen'
■ •; -... des Bundesverfassungsgerichts, daß."bei der« Beurteilung eines 
. : Bewerbers auch , der Beitritt und die Zugehörigkeit zu einer 

: . Partei "mit \Terfassungsfeindlichen Zielen von Bedeutung sein
V kann, und. zwar unabhängig'davon, ob die Verfassungswidrig- 
.y v keit der betreffenden Partei gemäß A rt 21 Abs/'2 ÖG fest

gestellt ist, gehören ebenfalls''zu den tragenden, und.,.-damit 
verbindlichen Entscheiduhgsgründen (vgl. BVerwG,.. Urteil 
vom 22. 4. 19f7, VII C .17.74; Lange, ,,Radikale“ im öffentlichen 

üienst? NJW 4976 S .-1809 [1811],’ Daran kommt/der- er-'
_ ‘̂ » n e n d e  Senat trotz eindringlicher Aufforderung. deri Klä-r.

/  iPrin, nicht vorbei'. " ■ - -/ / • 'V
v.. In der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte wird einhellig r

■ ' die Auffassung vertreten, daß. die/DKIr/verfassungsfeindliche : 
■./' ' Ziele verfolgt (vgl. OVG Koblenz, Urteil vom 29. '8. 4973, 2-A

24/73, ZBR., 1973'S. 338* Bayer. VGH, Urteil vom 7. 12. 1973, 
125 III 73, ZBR 4974, S.» lSß/'DVG Hamburg, Urteil vom 30. -1.- 

-/ 1974, OVG Bf 13/73; ZBR 1974' S: 187; OVG Lüneburg,. Urteil 
4  . vom 16. 42; 1975, V OVG-A 83/74; OVG Münster; Urteil vom. 
4L-24. 3.. 1976, VI A 1334/73, ZBR 1976 S. 278; VGH-Baden- 

Württemberg, Urteil vorn 29t* 6.1976/ IV 911/74, ZBR 1976* S. * 
4  -  251; Urteil vom 19. 4. 1977, IV. 163/77; VG Stuttgart; Urteil vom ‘

20. 5.. 4976, 1 86/75, ZBR 1976 S. 281; VG'Freiburg, Urteil vom "
21. 12. 1976, VS,VI 705/76, ZBR 1977' S. 43),.Diese Feststellung 
gründet sich auf eine,Untersuchung der;parteioffiziellen- Ver-r

. \ lautbärungen. Hierzu zählen das auf dem Griuidiuigspartei- 
. . tag iii Essen (12./13.’4. 1969/ bösciilos'sene Parteistatut, d ie /  
\j aufr v demselben Parteitag beschlossene -Grundsatzerklärung 

nebstAktionsprogramm sowie die Thesen- des Düsseldorfer 
- -Parteitages vom November‘1971. Bas Bündesvgrwaltungsge- 

gericht hat im, Revisionsverfahren gegen die Entscheidung des ,
; OVG Koblenz mit Urteil vom "6-., 2. i975 (BVerwGE'47, 330. 

[360]) ausgeführt, die Darlegungen des Berufungsgerichts, /  
’ daß die Ziele der DKP mit der freiheitlichen demokratischen •**’ 

v /.-Grundordnung unvereinbar seinen, seien revisiohsgerichtlich/ 
/ / /n ic h t  zu beanstanden. Das gleiche hat das Bundesverwai-- 

‘M kgsgericht in seinem mehrfach .zitierten Urteil vom 22. 4. ' 
VII C 17.74, im Revisionsverfahren gegen,-das Urteil 

/  des OVG Hamburg vom 30. 1. 1974.erklärt.. Auch das, Bundes- 
 ̂ "arbeitsgericht ist mit eingehenden/ Darlegungen der Auffas- 

1 :•;/ sung, daß die DKP verfassungsfeindliclie Ziele verfolgt (Urteil , 
vom 31. 3. 1976, 5 AZR 104/74, NJW 1976 S. 1708 -  ZBR 1976 

’ / S: 306). Ferner hat die Bundesregierung bereits wiederholt die - 
/  DKP als Partei verfassungsfeindlicher Zielsetzung bezeich-
■ net (vgl. insbesondere Bundestagsdrucksache 7/4231).. Wie das
. : Bundesarbeitsgericht ahführt, „wird von Kreisen außerhalb - 

;/ der DKP ernsthaft nicht, bestritten, daß-- diese/ Partei ver
fassungsfeindliche Ziele verfolgt. Der erkennende- Senat 

.4,/ schließt sich dieser Auffassung an, wobei-er auf die ausführ- 
/. liehen Darlegungen der eingangs zitierten Verwaltungsge- 

//.. richte und des Bundesarbeitsgerichts verweist. ( 
s- Als die. wesentlichsten Gründe'für die VerfässungsWidrigkeit'
- der DKP .sind hervorzuheben:. Mit der von ihm-.geschaffenen *.

- .freiheitlichen Grundordnung setzt sich das Grundgesetz, der 
Bundesrepublik Deutschland bewußt in- Gegensatz zu; jeder» - 

A // Art formaler Scheindemokratie’ D ie‘ freiheitliche . dexnokra- 
/ tiscberGrundordnung ist vor allem das‘ Gegenteil des fötalen  

Staates in jeder Erscheinungsform, Sie •‘ drückt sich., p o s i t iv - 
.... darin aus, daß sie die* Weifneutralität-der Weimarer ReicKs- 

., Verfassung aufgibt und den Staat; als selbstbewußte,.-abwehr~ > 
bereite Demokratie' kennzeichnet.,. Die. grundlegenden Pf in - >r 

/ / ' ‘zipien-der freiheitlichen demokratischen 'Grundordnung sie- v  
W  ̂ hen nicht zur Disposition und sind nach A rt .79 Abs: 3 GG'“
’ , Lauch einer Verfassungsändernng .entzogen (vgl.. Schmitt, Der ■ * 

.Begriff ner freiheitlichen demokratischen Grundordnung und r.

Art. 79 Abs. 3 GG, DÖV 1965 S. 433). Hierzu zählen — wie 
bereits oben ’dargelegt -— das Mehrparteienprinzip, das in Art. 
-21 Abs. 1 GG ausdrücklich institutioneil. garantiert ist und 
'ein Verbot des/Eiiiparteiensystems bedeutet, sowie die Chan
cengleichheit für-alle politischen -Parteien mit dem Recht auf 
verfassungsmäßige Bildung und, Ausübung“ einer Opposition' 
(BVerfGE 2, 1 [14]; 5, 85 [140]). Demgegenüber ist in.
der DDR und inrider Sowjetunion als* Ausdeutung der, Theorie- 
des Marxismus-Leninismus. von der proletarischen Revolu
tion und der Diktatur des. Proletariats das’ Einparteiensystem’ 
verwirklicht (vgl. auch Alex und Gesine^ Schwan, Sozialdemo
kratie und 'Marxismus, 1974, passim).' Die DKP stellt Ries.

> als vorbildlich und beispielhaft hin und :sieht ihre Aufgabe 
darin, dasi in der DDR herrschende. Staats- und Gesellschafts
system. auch in- der Bundesrepublik' zu.. verwirklichen.. Die 

~ Bande der Solidarität, die die'DKP mit der; Sowjetunion und 
der KPdSU sowie mit der DDR und der SED verbinden, sol
len hierbei unzerstörbar sein*- (vgl. Thesen 17 und 18 des 
Düsseldorfer Parteitages von 1.971). Im übrigen bekennt sich 
die DKP ebenso wie die ^KPD ausdrücklich zu den Lehren 

. von Marx, Engels und Lenin. Sie macht diese Auffassung zur 
Grundlage- ihres politischen Denkens und Handelns (Grunde 
.satzerklärung des Essener Parteitages von 19.69, Präambel 
Abschnitt 4, Teil 4 Abschnitt 1.1 und 12; Thesen des Düssel
dorfer Parteitages von 1971, Einleitung Abschnitt 3, Thesen 
37, 40 und 43). Demgemäß vermeidet die DKP in ihren prö- 

.. graifomatis'chen 'Erklärungen jeden positiven Hinweis auf,poli
tische Freiheitsrechte, auf Gewaltenteilung-, .auf Verantwort
lichkeit. der. Regierung, und auf Unabhängigkeit,der Gerichte.. 
In einer sozialistischen ^Gesellschaftsordnung*.. wie,, sie die 
DKP vertritt, Ratten diese GKrndPrinzipien eines freiheit
lichen demokratischen Staates keine Geltung. Auch wenn die 

, pKPv ihre politischen Ziel vor Stellungen in der Bündesfepu-
■ blik vorerst nur- mit ■ demokratischen ..Mitteln durchsetzen 
will, hat sie* auf eine, revolutionäre Umgestaltung nicht .end
gültig verzichtet. »Sie unterscheidet sich hierin nicht von der 
durch Urteil, des Bundesverfassungsgerichts, verbotenen KPD 
(vgl. dazu die Entscheidung;der Europäischen MfenSchenrech'fs-

■ kornmission vom 420. ”7. 1957- über die Beschwerde der KPD
gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichte vom 17. 8. 
1956, NJW' 1957 S. 1349 [1350]). ; ' " -
Die Klägerin .ist nicht nur/Mitglied der DKP, sondern haf  
auch für diese Partei auf der Landesliste Hessen zur Bundes
tagswahl vom 3/ 10. 1976 kandidiert (vgl. die Bekanntmachung . 
des: LahdeswahReiters vom 3. 9. 1976. StÄnz. Nr. 37/1976. S, 
1629 [1638]. Da die Klägerin -eine Verpfliehtungsklage er-, 
hoben/iat, bei der für die Entscheidung die Sach- und,.Rechts- - 
läge im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, maß- 

. gebend' ist (vgl:-* Redeker — vori Oertzen, 5. Auf! 1975; RdNr. 
‘22 äu § 108 Vv/GO), hat der- Senat diesen neuen Sachverhalt, 
.den das-/ erstinstanzliche Gericht noch nicht befucksichtigen 
konnte, .bei seiner Entscheidung zu beachten. Mit der genann
ten Kandidatur hat die Klägerin- zum. Ausdruck gebracht,, 
daß .sie sich .in besonderem Maße für die DKP eins'etzt (so 
auch das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom 31. 3. 
1976,; NJW 1976' S. 1/08* [1712] V ZBR 1976 S. 306 (311], 
bezüglich einer Kandidatur bei den Bürgerschaftswahlen der 
»Stadt Bremen, von 1971). Der Vorgang beweist ferner, da- 
die Klägerin das,*’’Vertrauen ihrer Partpi genießt. Gemäß 
§, 27 Abs. 1 des * Bundeswahlgesetzes (BWfe) im der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. 9. 1975 (BGBl. I S._ 2325) können. 
Landeslisten’ nüi\ von Parteien eingereicht werden, »Sie. m'üsr , 
sen* mindestens von dem Vorstand/des Landesverbandes oder, 
falls solche Verbände nicht bestehen, von den Vorständen der 
näehstniedrigön; Gebietsverbände persönlich und handschrift
lich unterzeichnet sein. Nach § 27 Abs. 4 Satz 2 EWG känri. 
in einer Landesliste nur benannt werden, wer seine Zustim
mung dazu schriftlich erklärt hat; die Zustimmung ist un
widerruflich. Nach § 35 Abs. 4 Nr. 1 der Bundeswanlordnüng 
(BWÖ) vom ‘3: 9. 1975 (BGBL I S. 2384) ist die Zustimmungs
erklärung der,. Landesliste fceizufügen. Ein derartiger Eim-, 
satz und ein solcher Verträuehsbeweis- sind aber nur denkr 
bar bei einem Mitglied, das sich zu den wesentlichen Grund
sätzen und Zielen der Partei bekennt, sieh mit.ihnen identifi
ziert und für Ihre Verwirklichung eintritt. Für einen Listen- 
kandidaten -kann/dabei im Prinzip nichts,anderes gelten als 
für einen Wahlkreiskandidaten, der sich zuvor in aller Regel 
parteiintern bewährt haben muß (vgl. BVerfG, Beschluß vom 

.9; 3/1976, 2 jßvR 89/74, DÖV 1977 S. 96 [98]). Es* ist in diesem 
‘.Zusammenhang ferner zu heriVcksiditigeh,. daß die DKP von 
ihren> Mitgliedern unbedingten Gehorsam (insbesondere "die 
EffüRüng der .Parteitagsbesdilüsse), aktiven Einsatz und Par- / 

' teiciiszipiin fordert (vgl. Nr. 2 des Parteistatuts: Grundsatz
erklärung des Essener Parteitages von 1969, Teil 4 Abschnitt 

112). Nach/These. 14 des Düsseldorfer Parteitages von .1971 - 
, -erstrebt d ie' DKP durdi. die Arbeit in .den Parlamenten eine- 
'Verbesserung der Bedingungen für den außerpaflamenta-/ 
.risclien Kampf. Abgesehen davon ist der. Werbeeffekt gerade *
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einef- Bundestagskandidatur auf die 'Sehüler einer .Lehrerin • 
nicht von; der Haftd ‘zu^weisen..,.Der' erkennende Senat kann 
sich - daher der Auffassung' des BundesarbeitsgefieiÄs 'in-vdem/ 
zitierten Ürteil Vom 31. 3. 19t6/nicht, anschließend ifeglied-*  
•schaft und ’Kandidattm.-für die Ö*KP seien für sich allein kein, 
sicherer "Beweis für die /mangelnde. Eignung eines Bewerbers.' 

Aber' selbst wenn ;man Mitgliedschaft und:'Kandidatur, für , 
die DKP nicht ausreichen-, lassen wollte, eine Berufung in 
das Beamtenverhältnis ab zu lehnen, so wären inD vorliegenden 

;Fäll.doch auch frühere Aktivitäten der Klägerin.in Befracht; 
, zu ziehen, die sie nicht bestreifet.- Hiernach ist- festzüstellen, $ 
daß sie in dem „Aufruf zur Gründung einer revolutionären r‘ 

»..'sozialistischen Jugendorganisation“ vorn 27/28» 1./ 1968 als, 
Mitglied des Gründungsäüsschusses auf getreten ist. In diesem - 
Aufruf erklären die Mitglieder 'des Grühdungsausschusses 
ü. a.r „Wir vertreten die revolutionären .Ideen des wissen
schaftlichen Sozialismus^ die Ideen .- von Marx,“ Engels und 
Lenin.. ./Die KPD ist verboten... ;Däs-ist Freiheit • nach dem*

; Geschmack der Kapitalisten . ., .Wir; junge Marxisten- treten 
für’ eine sozialistische Gesellschaftsordnung ein'; i n ; der 
■das* Volk allein' bestimmt . / .  Wir fordern’ 'die Wiederzu- 

.Fassung der Kommunistischen Partei“. Die Klägerin hat’ sich
• damit nach, der Überzeugung des Senats :.eindeutig für die' 
veffassungsfeindlichen ■ Ziele der durch Urteil des Bundes
verfassungsgerichts verbotenen KPD; eingesetzt-, wie sich- aus

/'dem Bekenntnis, zu den Ideen vön^Marxy Engels, und“ Lenin* 
; ergibt-. Sie hat Ziele propagiert, d ie  mit der freiheitlichen 

demokratischen GrundordurigFdes*Grundgesetzes’ im- Wider-' 
.spruch stehen. Auch die DKP hält das KPD-Verbot für ver
fassungswidrig (Thesen- 4 und 14 des ‘Düsseldorfer Parteitages 
von 1971). ^  Die' Klägerin hat ferner in der 2. Januaraus-

■ gäbe 1968 des ^Frankfurter Boten“ unter der Spalte „Kommü-v 
nisten'von morgen“ einen Artikel veröffentlicht, in dem es

| auszugsweise heißt: m ■' / /
■ 3. '...Wie im Hitleffaschisfrius ist auch heute in  der Bundes- 

republik die KPD wieder Verböten. .Einfach deshalb, weil 
.-•//bei uns; heute .die gleichen 'Leute, die. Macht ausüben wie 
/ ’ im Dritten Reich. Siehe Kiesihger. und I/ibke, Idi habe*/ 

. ' Kmit, meinen'/Eltern über d ie  Kömmunistisdie Partei sehr 
•viel/diskütjeri; -Meine, SdalüßiOlgdrung ist einfach die, daß 

// ich nicht die .gleichen Quälern und; Leiden mitmachen -will,
;J *-wie s ie . meine- "Eltern erlitten- • haben. Deshalb. • würde ich 

/ /•  .lieber -heute wie morgen Mitglied der JKPD werden.“. .. 
•tier Senat ist auch; hier davcai überzeugt, daß; die Klägerin, 
nicht etwa für. eine 'Kommunistische "harter eihgetreten*isty 
deren Ziele mit dei; freiheitlichen; demokratischen Grundord-/ 
*nung im Einklang, stehen, sondern, für die. verbotene KPD/’
• alter Prägung/ ah deren-' Programm - keine Abstriche für er- 
förderlich gehalten,..werden. —- Die Klägerin würde, d’es*'wei-• 
’tereh im Mai 1968 in den,BiüidesVorstand der ̂ Sozialistischen 
Deut sehen Arbeiterjugend (SDAJ) gewählt, ehe neben dem MSB 
■»Spartakus und den „Jungen Pionieren“ kals eine Unterörga- 
.msatiön der DKP änzusehen ist. (vgl. These 31. des Düssel
dorfer' Parteitages von *1971; ;Bhricht des Bartei Vorstandes * 
/der DKP an den Bonner Parteitag ,̂ vorn 19. bis 21, 8. 1976)r Sie . 
k hat schließlich ah folgenden herausfagenden Veranstaltungen
teil genommen: Im/Oktober 1969 an den Feierlichkeiten zum Ä 
20. Jahrestag,der Gründung *der DDR in Ost-Berlin, am 7,11. • 

.1971 an der Festveranstaltung der DKP-Ländesorganisation,
) Hessen in Offenbaeh zum 54. Jahrestag der Oktoberrevolution 
"lind, im August 19.72 an einer Delegatiönsreise ddr DKP-Lan« 
:desörganis-ati'dn Hessen in die DDR. '-Damit hat sie - ihr,e Vef- 
:bundenhext mit. den- Ideen des ■ Marxismus-Leninismus zum 
’ Ausdruck gebracht; Danach-ist' festzustellen-- daß sich die 
Klägerin seit dem Jahre 1P968 zunächst' für- die KPD, dann 
für die „DKP k o, n f  i n uDe r 1 i c h eingesetzt hat.. Wenn- der.,, 
Beklagte hieraus u n & aus der neuerlichen.. Bündeätagskandi-.- 
-daiur d<äs . Jahres 1976 den Schluß zieht, die. Klägerin biete 
nicht/die Gewähr dafür, .daß' s ie • jederzeit, .-für die freiheit
liche demokratische Gruftdofdnung im Sinne des Grundge
setzes und-der Hessischen Verfassung eintritt, so ist dies / 
nach dem eben dargelegten Grundsätzen über die gerichtliche

■ Nachprüfung eines derartigen Werturteils nicht., zu* beanstand -•
-.den.- ä . ‘ /• *h ’ . , r **". 1 . /  ■ . : * . * ■
/'Die Klägerin, kann demgegenübernicht mit Erfolg ein wenden,“*
- daß den soeben-getrof fenen Feststellungen über ihr Verhalten 
se it . dem" Jahre' 1968 die • Mitteilung des Landesamtes für.

/Verfassungsschutz vom 27. 6. 1974 an -den-Hessischen Kultus-*r 
: minister zugrunde ' liegt Das’ Bundesverfassungsgericht hat , 
in reiner Enisdleidung vom 22, -5! 1975 (BVerfGE*/ '39; 334'

’ [356/357})’/lediglich - beanstandet/ Fei aß derartige. - ErmiitJun-

\ .0 / /

ĉier -Klägerin -im.daä'Beairitenverhältnis auf Probe in-Frage, ‘ 
nachdem sie .den Vorbereitungsdienst- absolviert hat... Hiervon 
abges^henl/handeh bfei. den 'Aktivitäten seit, dem Jahre.

1968 nicht um-abgeschlossene'Jugendsünden“: Die Klägerin 
hatte um Juli 1967 das 21. Lebensjahr /vollendet. Ihr Eintre- 
teiP. für die Ziele: des Märxismus-Leninismu setzt sich bis 
heute fort- -V. r J'F-‘ ‘
IHidzü- kömmt, daß "die Klägeriri'  ̂in der • mündlichen Verhaft&F 

’ ,/Püng idem Senat jede weitere Aufklärung- über ihr Verhältnis 
züf / DKP verwehrt- hat^A ui die Frage, ob sie. sich zu den,

* pölitischeFi Zielen der ÖKB bekenne, wie sie "in dem Partei- 
.Dstatut; deip Grundsatzerklärung und den Thesen des. Düssei- * 
-bVdbrfer Parteitages'miedergelegt seien,, oder .ob sie hiervon in
/bestimmten Punkten ab weiche, hat; Rechtsanwalt Dr. Pfan- 

nensehwärz als .einer ihrer . Prozeßbevollmächtigten/- erklärt, 
er/habe die Klägerin /  dahin beraten, auf eine solche Frage 

; keine Antwort zu erteilen. Die- Klägerin selbst hat in ihrer 
schriftlichen .Erklärung, die sie hierauf verlesen hat („Per-

* sönliche' Erklärung von S. G. in der Berufsverbots- 
" Verhandlung, wer dem Hessischen Verwaltungsgeriditshof“),

dargelegt, s'iewv.öhre sich dagegen,, daß- „Politik und Prograni- 
/ matik der DKP oder sogar die Erörterung wissenschaftlicher 
Begriffe- aus der Theoriegeschichte . der Arbeiterbewegung“ 
zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung' gemacht, wer- 

■ den sollten. Sie gebe Auskunft über ihre /.konkrete politische 
Praxis“, sei aber nicht, bereit, in "die Erörterung von Proble- 

- men einzutreten-; deren Klärung, nach ..dem Gebot des Grund
gesetzes nur "dem Bundesverfassungsgericht zustehe. Damit

* hat die Klägerin die unzutreffende und vom Bündesverfas- 
55 sungsgericht mit BindungsWirkung abgelehnte ‘Auffassung

 ̂wiederholt; daß die Entscheidungsfreiheit des Dienstherrn bei 
. der Anwendung-der Vorschriften über die zu fördernde poli
tische Treuepilicht durch Art. 21 Abs. 2 GG eingeschränkt 

^sei. ''Demgemäß soll ihre „konkrete politisdie, Praxis“ 'nur 
^losgelöst von ihrer Mitgliedschaft in der DKP und der damit 

. 'zusammenhängenden Frage erörtert-werden, ob und“ in-wie-- 
/ weit sie sich, mit’den politischen Zielen dieser Partei idenfiff- 

zert. Eine derartige Betrachtungsweise entspricht aber kei-;. , 
nesw-egs der Einzelfallprüfung, wie' sie nach der Rechtspre- • 

-.chung des Bundesverfassungsgerichts und der V.erWaltungs- 
gerlchte. bei. der Übernahme von Bewerbern -in das Beamten- ' 
.Verhältnis im  Üinblick auf die politische Treuepflicht anzu- 

; stellen ist. ' • •; v i ; - , / . /  ■ / . •  - /  ̂ a/ • / '
Welche öründe die:Klägerin.bewogen haben, in die DKP ein- / 
zutreten,; ist für die Entscheidung des .vorliegenden Rechts- 
Streits unerheblich. Die Klägerin kann ferner nicht damit 

. gehört-" "werden, daß sie. ihren Dienst als . Lehrerin bisher 
.. vorbildlidi; erfüllt habe,, daß es insbesondere, weder/ gegenüber- 

Schülern- noch gegenüber Kollegen zu Iridcfktrmierungsver“ 
-suchen-gekommen sei. Das Bundesverwaltungsgericht bat für 
den vergleichbaren. Fall eines. Lehrbeauftragten an einer 
Universität in seinem einschlägigen Urteil vom 22. 4. 1977,

■ VII C‘ 17.74,. dieAuffasüng'des Obftrverwaltungsgerichts~Hani- 
' bürg bestätigt,. daß die Pflicht zum Eintreten für-die frei
heitliche demokratische.* Grundordnung u n t e  i l  b a r und 
nicht auf den. dienstlichen Bereich beschränkt.sei. Dies ent
spricht. auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts .(BVerfGE' 39, 334 (348, 352]), In gleichem Ginne hat

’ der Verwaltuh'gsgerichtshbf Baden-Württemberg (Urteil vom 
17. 8. .1976, IV 1148/75, ZBR 1976 S. 313) entschieden. Del in 
diesem Zusammenhang- von der Klägerin gestellte Beweis-

■ a nt rag, daß es bisher in’ihrer Person zu keinem Gewissens
konflikt zwischen ihren dienstlichen Pflichten (insbesondere 
der Pflicht- zur Verfassungstreue) einerseits und den politi
schen Zielsetzungen der DKP andererseits gekommen sei,

\ war abzulehnen, weil selbst dann, wenn man diese Behäup- 
/  tungtefs 'wahr' unterstellt, ein solcher Gewissenskonflikt für 
; die Zukunft ftidit ausgesdilossen. werden kann.- Für die Ent- 
/ Scheidung ist es ferner unerheblich, ob ein solcher Gewissens

konflikt' in der Vergangenheit unweigerlich hätte erkennbar 
werden müssen; denn das vom Dienstherr*! zu treffende Wert
urteil besteht allein darin, ob er davon-überzeugt ist, daß für 

; die _Z‘u k u n f t ein solcher Gewissenskonflikt ausgeschlossen 
bleibt. Abgesehen hiervon behaupten die Anhänger der.Deh-

* reift von Marx, Engels uiid Lenin in aller Regel; daß'ihre 
politischen Zielvorstellungen verfassungsmäßig' seien (obwohl

/  sie dies objektiv hiebt sind.)' öder sie ihre Absichten nur auf 
/  vef fassungsmäßigem “Wege, 'erreichen wollten, so daß ein Ge

wissenskonflikt von vornherein ausgesdilossen ist (vgl. hier 
zu BVerwG Beschluß vom 3. 2. 197.7, II B 71.76; VGH, Baden- 

; Württemberg, Urteil vorn 19; 4. 1-977, IV 183/67). Dementspre-. 
»•/chend.behauptet aiieh die Klägerin, daß Programm und'Tätig 
Z keit'..-der DKP mit dem Grundgesetz übereinstimmten, auf 
vdie.- Gewährleistung ’demokratischer Rechte gerichtet seien 

. /sowie/die;.Grund- und Freiheitsrechte im Sinne des-Grund- 
■ /gesetzes' /sicherten;-, Ideshaib- war ■ auch ‘der weitere Beweis- 

'aritrag,.der Klägerin' i Einhoivng eines' psydiologisehen Fach*
; gutaditeris; daß ein Gewissenskonflikt bereits in der Vergab.

genheit hätte erkennbar werden müssen, abzulehnen. Die 
^gleichen Erwägungen treffen für den Beweisantrag der Kla»
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v*gerin zu, Ihren; Vaterf als Zeugen 'darüber zu.vernehmen; daß/ 
sie von ihren Eltern entsprechend den demokratischen Rech- 

vten und Grundfreiheiten des Grundgesetzes erzogen worden 
sei» und ihr gesamtes Händeln von dieser Erziehung bestimmt

f’worrie '• / ‘ ' ’< '
' Die Klägerin, kann äuÄ nicht damit dübchdringen, daß ihre ' 

a, fachliche Qualifikation als Lehrerin." bei - der Entscheidung 
! beachtet werden müsse. Denn es ist offensichtlich, daß die; V 
.* < besondere Befähigung eines Bewerbers für den gewählten 
; Beruf nicht den Mangel 'auszugleichen vermag, der darin . " 
. ' liegt, daß er nicht die Gewähr der Verfassungstreue bietet v  
/•(vgl. VGH Baden-Württemberg’ Urteil vom 17: s : ,1976, IV •;
' .1148'75, ZBR 1976 S. 313 [314]);; ebensowenig können aus. 
-der- fachlichen Qualifikation, eines- Bewerbers/Schlüsse auf.

die zu fordernde Verfassungstreue gezogen werden, (vgl.
BVerwG, Urteil vom 22, 4! 1977, VII C 17.7.4).

''befülir /er *mit> söiriem: .durch' Bescheid, des Regierungspräsi-  ̂
dent'en in Ä vom-27. 8; 1970 anerkannten pri-vatei gehen Kraft-, 
"wagen zu Zwecken, der Druckbehälterabnahme die Bundes- 
.'straße Laubäch/Schotten. Gegen, 17:50 Uhr^sfie’ß- er am soge
nannten r Laubacher: Kreuz' beim> Abbiegen mit einem entge
genkommenden Kraftwagen zusammen. Auf-; Grund dieses 
-Unfalls, wurde der Kläger durch Strafbefehl des-Amtsgerichts 
B vorn 26. 7. ,1972 wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 
300;-- DM Geldstrafe: verurteilt; * rv . * ;K\

t-^Da's rechtskräftige Urteil des Vefwaltüngsgerichts Frankfurt 
/• äm Main, vom 12. 3. 1974, VI/2' — E 274/72, durch das der Be- 

klagte verpflichtet worden ist, die Klägerin und ihre Elten! 
:,f/‘in den deutschen, Staats verband einzubürgern, . ist für die 

Entscheidung ebenfalls unbeachtlich. Dem r vorliegenden 
'.Rechtsstreit liegt .nicht nur ein anderer Streitgegenstand zu- 

*/ ‘gründe (§ 121 VwGO);.das genannte Urteil beruht auch auf 
;; der Erkenntnis,,daß niemand die Verfassungswidrigkeit einer
• ‘.^Partei (hier der DKP): geltend machen kann,, fevor sie-nicht, 
/..gem äß § 21 Abs. 2.-GG vom Bundesverfassungsgericht für .
, V* Verfassungswidrig erklärt ist. Für den Staatsbürger in seiner 1
• / besonderen’ rechtlichen Stellung 'als B e a m t a n  trifft dies

jedoch gerade nicht zu (BVerfGE 39, 334 [357]). --1  ̂ ; - .
Für die Entsclieidung des vorliegenden Rechtsstreits ist- 
schließlich, unerheblich, daß der." Beklagte die Klägerin der- 
zeit als Lehrerin im Angestelltenverhältnis beschäftigt und 

.^de auch, an dem- Modellversuch-' „Konkretisierung • der Rah-,  ̂
'■Benrichtlinien an Gesamtschulen“ im Fäch Gesellschaftslehre , 
, nriitwirken läßt. Es kann dahingestellt bleiben, ob an den — 

h./Lehrer im Angestelltenverhältnis im Hinblick-auf. die'* politi- .
■- sehe Treuepflicht nicht die gleichen Anforderungen zu stellen 

, sind wie an den beamteten Lehrer (vgl. hierzu BAG NJW 
■ - 1976‘ S. 1708 [1709/1710] -  ZBR 1976 S. 306 [308]; BVerwG, _  
;,/ Urteil vom 22.. 4. 1977, VII Ch 17.74). Der Beklagte-ist jeden Wh 

falls durch diesen von ihm- geschaffenen Sachverhalt 'nicht 
7; seiner gesetzlichen V e f p f l i c h t ' u n  g enthöben worden, vor“ ; 
‘‘ der Berufung der Klägerin in. das/-Beamten Verhältnis .gemäß 
; § 7. Abs. I Nr. 2 HBG zu prüfen, ob sie die Gewähr "dafür . 

bietet, daß. sie jederzeit für die freiheitliche demokratische' ' 
;--v G'rundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der. Hessin 
V'. sehen-Verfassung eintritt. ‘ '/•-;*-// 1 "'r ~h,V. /-■ \ /•

- D.er Beklagte hat durch seine Weigerung,vdie Klägerin unter 
... '.Berufung *in das Beamtenverhältnis'zur Lehrerin z. A.t zu,.er--», 

nennen, des weiteren keine Grundrechte; verletzt. Insoweit * 
; /  wird, auf die Entscheidung' des BundesVerwaltungsgerichts  ̂
■ \  vom 6. 2. 1975 . (BVerwGE 47, 330' [352 ff]) und des Bundes-'

, Verfassungsgerichts'vom 22. 5..-197.5- /BVerfGE 39, 334 [360ffJ) ‘ 
Bezug genommen.. Verletzt ist' ihsbesoft'defpm'icht.rArt. 11 HV,; 
wonach das Recht der freien Meinungsäußerung auch, durch 

-■ ein Dienstverhältnis nicht beschränkt werden, ;kann.r Diese 'v 
Vorschrift schützt das Recht der freien Meinungsäußerung des /

, /'in  einem wirtschaftlichen AbhängigkeitsVerhältnis stehenden 
, -^Arbeitnehmers. vor Mißbrauch durch dem /'sozial stärkeren 

: J^prtfagsp'art'ner. Die freie ■Meinungsäußerung der, Beamten“:, 
'jedoch durch die “Sich aus. dem besonderen Gewaltver- ; 

hältnis ergebenden‘Pflichten beschränkt, wozu auch die poli-.
•v tische Treuepflicht gehört .(vgl... Zinn-Stein, Die Verfassung - 

. .des Landes Hessen. Band I,' 1954, Anm.6/zu Art/ l l ) ‘. % ; - •' ä.

Auf seinen Antrag auf Sächschadehserstattung' (Beschädigung 
des PKW, eines- Anzugs und einer Brille) bewilligte' der Re
gierungspräsident dem Kläger mit Bescheid vom 20. 6. 1973 
nach § 94 IJBG i.V.rh. den Richtlinien des Hessischen Mini
sters den Finanzen vom 29. 9. 1967 (StAnz. Sr 319) ; einend 
Ersatzbetrag von 870; .— DM., Dieser Betrag wurde 1t. Vermerk 
vom -18. 6. 1973 in der Weise errechnet, daß bei einem geltend 
gemachten. Gesamtschaden von 5621,64’ DM hinsichtlich des 
Kraftfahrzeugs ein. Höchstbetrag gern. Ziffer 6 der Richtlinien 
zu § 94 HBG von 650,-— DM in. Ansatz gebracht, hiervon ein 
Anteil für eigenes Verschulden von IOC),— DM ln  Abzug ge
bracht,* sowie für die Beschädigung eines Anzugs 200,—* DM 
und für die Beschädigung einer Brille 120— DM anerkannt 
würden. Gegen den mit Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 
Bescheid, der lt. Empfangsbescheinigung am 9. 8. 1978 ausge- 
bäridigt wurde, legte der Klager mit Schreiben vom 27. 8.1973, 
beim Regierungspräsidenten eingegangen am 2-9. 8. 1973, inso
weit Widerspruch . ein, als • ihm für die Kraftfahrzeugkosten 
nur'ein Teil des tatsächlich- entstandenen’ Schadens ersetzt 
worden war. Der Hessische Minister für Wirtschaft und Tech
nik wies den Widerspruch mit Erlaß vom 18. 3. 1974 zurück.

Mit; einem _ am ; gleichen Tage eingegangenen Schriftsatz' vom 
18. 4. 1974“ hat der Kläger-bei dem Verwaltungsgericht Klage 
erhoben und’‘geltend gemacht, daß die Benutzung seines pri
vaten Kraftfahrzeugs am Unfall tag entgegen der Behauptung 
des ’ Beklagten nicht nur gestattet,- sondern auch Ungeordnet 
worden sei. Wenn der Behörde Kraftfahrzeuge nicht in genü
gend er Anzahl zur Verfügung stünden und die Benutzung 
eines privateigenen Fahrzeugs ■ zur Äufrechterhaltung eines 
geordneten Dienstbetriebs deshalb unumgänglich werde, liege 
in der Unterschrift des Amtsleiters unter den Dienstplan mehr 
als* nur eine Gestattung, -nämlich die Anordnung der Benut
zung des- privaten. Kraftfahrzeugs'. Daß der Dienstplan, nach 
dem die Dienstfahrten stattfänden, aus Gründen der prakti
schen Durchführbarkeit nicht unmittelbar -von dem Dienst— 
Stellenleiter, sondern zunächst von dem Beamten, selbst auf
gestellt und.dann vom Vorgesetzten geprüft und genehmigt 
würde,-; nehme diesem nicht* den Charakter einer Anordnung. 
'Wenn der Beklagte- mit der Zulassung des privateigenen 
'Kraftfahrzeugs zur dienstlichen Benützung die Erwartung, 
verbinde,, daß der Beamte eine; Vollkaskoversicherung mit 
Selbstbeteiligung r abschließe, so sei dem entgegenzuhalten, 
daß die Wegstfeckenentschädigung von -0,2’5 DM pro, Kilome
ter, nicht einmal ausreiche, die laufenden Kosten eines Kraft
fahrzeugs’äbzudeeken, geschweige dehn ;eine Volikasko Versi
cherung ziKbezahlen. Außerdem. habe’ der Beklagte es für- 
sorge widrig verabsäumt, a ihm den Abschluß einer solchen 
'Versicherung zu empfehlen. Auf Grund der dem „Beklagten 
•obliegenden. Fürsorgepflicht - sei ein angemessener*'Schadens
ersatz:? zu leisten.- Angesichts des bisher gezahlten Betrags von 
870,— DM bei. einem Gesamtschaden von 5600,-— DM könne 
von' angemessener Entschädigung jedoch nicht gesprochen 
'•werden/-.'.- ; '' •- , '• * .. - . --L "
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Der Beamte, der auf „angemessenen Ersatz“ eines Scha
dens nach § 94 des Xiessischen; Beamtengesetzes (HBG) 
klagt, genügt auch mit einem unbezifferten Antrag dem 
Bestimmtheitserfordernis der.Klage. /  ̂ "
Die in den Richtlinien zu § 94 HBG vom 29. 9. 1967/ 
8. i i .  1971 (StAnz. 1967. -8. 13x8; 19/1 S. 1914) nacli § 163 
Abs. 4 HBG unter Ziff. 6 vor gesehene Beschränkung des 

. Schadensersatzes bei Beschädigung bzw. Zerstörung eines 7 
Kraftfahrzeugs auf höchstens 650,— DM kann dann nicht 

/ /  gelten, wenn der Dienstherr Veranlassung ̂ gegeben hat,
: das Fahrzeug dienstlich zu verwenden. „ . ; >.

, Hessisches -Beamtengesetz (HBG) .i.d.F. /vom  16; Februar" 
^  19/Ü (GVJBl. I S. Ilü), § 94 K- •;- ;;  ̂ / : • • . • ;  ’/  : . ./ ‘ /  :
•/; VerwaltungsgeriUitsordnüng (V\7GO) v.onCsi. Januar I960 
.//(BG Bl. I S. 17), § 82- ■'./•: •/. ,
1 '/ HeSs. VGH, Urteil1 vom:4. Mai 1977-— i  'OE“73/7d 

v /  /  - '*• W; \(VG Darmstadt)  ̂ ‘ r*\ ^

Der Kläger ist Gewerbedirektor und /als . Sachverständiger* 
beim-Technischen Überwachungsamt in A.tätig.. Am 25. 4. 1972;

Der Kläger hat beantragt, den Bescheid des Regierungspräsi- 
Renten in A vom. 20. 6. 1973 i. d. F. des . Widerspruchs
bescheides des Hessischen Ministers für. Wirtschaft und Tech
nik vom 18/3.; 1974 aufzuheben und den Beklagten zu ver
pflichten, dem klüger wegen des Verkehrsunfalls vom 25. 4.

-1972 angemessenen Ersatz zu leisten/ /   ̂ k ; -

Der Beklagte hat. beantragt, die Klage abzuweisen, und er
w idert:. Die Benutzung des. privateigenen Kraftwagens des 
/Klägers sei am Unfalltage. nicht angeordnet worden, denn der 
. wöchentliche Dienstplan werde ausnahmslos von der jeweili
gen; Abteilung selbst erstellt lind vom Dienststellenleiter nur-' 
unterschrieben. Außerdem sei sämtlichen -Bediensteten* der 
Erlaß des Hessischen Ministers des Innern vom 19. 6. 3970 zur 
Kenntnis gegeben. worden,, wonach Bedienstete . nicht .ange- • 
'wiesen werden- dürften, ihren eigenen PKW zur. Erledigung 
eines -Dienstgeschäftes zu . benutzen. Das gelte auch dann, 

/wenn, das Dienstgesdhäft• unaufschiebbar bzw. zur Aufrecht--- 
erhaltüng der Öffentlichen Sicherheit und 'Ordnung .durchzu- 

;führen s e i . . •/ K
Das ■Verwaltungsgericht:wies die Klage ab.

m .

Die/Berufung des Klägers. hatte Erfolg.
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Der Bescheid des Regierungspräsideriten in A v ö m  20/‘6. 1973 
dst in seinem ablehnenden Teil ebenso-wie;der Widerspruchs- 
- bescheid des Hessischen Ministers für Wirtschaft und Technik 
' vom 18.,. 3. 1974 rechtswidrig. Dei£ Klagen durfte bei ddr ‘Ent
scheidung über den Ersatz- des Schadens, den er an seinem 
Kraftfahrzeug aus Anlaß, des Unfalls am 25. 4... 1972 erlitten 
diat, dicht auf den1 durch die Richtlinien des Hessischen Mini-, 
•sters‘.für .Wirtschaft und Technikzuü§ 94 H.BG (StAnz. .43/ 
.*1967 S 1318) festgelegten Höchstbetrag'von- 650,— DM verwieg 
sen werden/; * . - :  ;* • yv  /  : • ; . '  ^
Das Verwaltungsgericht hät:die Klage zutreffend ‘für zulässig 
verachtet.,.Dem steht .nicht entgegen, daß der Kläger beantragt,, 
ihm'Unter Aufhebung der angefochtenen-Bescheide wegen des 
yerkehrsunfalls vom 25. 4. 1972,..angemessenen Ersatz zu lei
sten“. Das -7  auch ihi verwaltungsgeriditlichen-TArerfahren- 

i«geltende —r-, Zulässigkeitserfordernis, eines bestimmten Klagen 
■ äntrags (Eyermann-Fröhler, VwGÖ, 5. Aufl., RdNr. 4 zu § 82; 
Kopp, VwGO, 2, Aufl., Anm. 4 .zu §-82) bedeutet bei einer auf 
' Geldleistung gerichteten Klage nicht stets die Notwendigkeit 
einer ziffernmäßigen Angabe des geforderten Betrags. Es-ge

f ü g t  vielmehr. wenn • sich aus den Angaben‘des Klägers die 
.tatsächlichen Grundlagen- für die Feststellung des Schadens 
' und zugleich Art und Umfang der ‘begehrten Leistung^eindeu
tig bestimmen lassen. Dieser Grundsatz ist W der zivilgericht- 1 

Vliehen Judikatur, insbesondere für diejenigen ‘Schadensersatz- 
'. klagen auf gestellt worden, bei denen die".zif fernmäßige Fest-. 
Jegung einer Forderung-- entscheidend “'voh der "Ausübung des
• richterlichen ‘Ermessens ‘öder ■ einer. richterlichen - Schätzung, 
-etwa gemäß § 287 ZPO. abhängig ist (EG; Urt. v. 1. 4. 1933; V/
, 5/33, [RGZ 140, 211], HÖH; Urt.v. 13. 12. 1951 - -  III ZR 144/50 
■—- [BGHZ 4,. 138, 141] u. Urt. v. 1. 2. i960 — ;VI ZR 193/64 — 
[BGHZ 45, 91, 92]).. Er ist-aber auch in den Fällen anzuwenden,

fin denen‘die Bestimmung- .des <•Sehadetfsumfaugs »im Wege* 
' einer ziffernmäßigen Konkretisierung schön deshalb, nicht von 
dem Kläger gefordert werden kann,4 weil das'Gesetz, den gel- 

‘ tend gemachten Schadehsersatzahspfüch seiner -Höhe nach nur 
; durch- einen unbestimmten .Rechtsbegriff umschreibt. Die für 
das-'Klägebegehren maßgebliche Vorschrifbdes § 94 HBG tut: 
'dies in der Weise, däß^dem, Geschädigten „in-' angemessenem 
Umfang Ersatz“ geleistet* werden soll.-Hier kann/nichts an
deres gölten' als bei der: auf Leistung“ einer „angemessenen 
Enteignungsentschädigung*/'gerichteten Klage, für die gleich-

• falls“ ein unbezifferte-r- Klageantrag, -als ausreichend" erachtet/
'Wird (OLG Bamberg, Urt. v. 10. 10. 1973:-- I U 60/73 [NJW 
1974, 2002]).. ■ /  /. ■■ ■;  ,

'Die Klage ist begründet.' 1 -v 1 T* - . -V ' ' I b - R ' G ;  ; ■* V/
‘Das- 'Schadens'erSatzver]aiigen des /Klägers* ist aus .§*94* HBG*. 
gerechtfertigt. Na;ch dieser ..Vorschrift söll in., ängemesseneih 

■Umfang dafür Ersatz, geleistet werden, daß bei einem auf 
äußerer.. Einwirkung- beruhenden plötzlichen,, ortli.di und ‘Zeit- 
liefr bestimmbaren .Ereignis, das in Ausübung*>.oder in Folge 

■ des., Dienstes eingetreten ist, . Kleidungsstücke- oder sonstige 
Gegenstände beschädigt oder zerstört: worden oder abhanden 

'.' gekommen sind. Es ist nicht zweifelhaft und unter den Be
teiligten nicht streitig; daß mit derer Unfall des Klägers am

- 251 4. 1972 die - einzelnen. Tatbesfcandsmerkmale. des § .94 “HBG 
erfüllt worden sind. Im "Streit steht -ällein der Umfang , der 
Ersatzleistung für den am PKW erlittenen Sächschaden;/den. 
der Beklagte in Anwendung des in Ziffer :6 Satz 3 der Richt-

• liiiien des Hessischen Ministers dei; Finanzen vom 29,;9. 1967- 
/(StAnz., 43/1967 S. 1318) i.d.F. der-, Richtlinien. des Hessischen 
Ministers des Innern vom- 8/  11. 1971 (StAnz. 48/1971 S / 1914) 
bei ICraft-fahkzeugschäden vörgeschriebeneh Höchstsatzes auf 
650,—: .(abzüglich eines Anteils für «Mitverscrmlden in Höhe 
von 100/— DM) bemessen hat. Mit dieser Begrenzung soll.— - 

:/wie in Ziffer 6 Satz , 3 des Erlasses ausdrücklich^ gesagt .ist 
von der'Schadensleistung derjenige finanzielle Verlust in Ab- - 

/züg gebracht werden, den der Beamte durch den Abschluß^ 
: einer- zumutbaren .Vollkaskpversieherung. mit; einem Selbst- 
v behalf, von 650;— DM. hätte vermeiden können.’ Die Beschrän
kung des Schadensersatzes zielt darauf ab* das Risiko der Be- 
nutzürrg von Fahrzeügen in der Sphäre des Beamten zu be.-v

- lassen, so daß Schäden, die, aus *der Verwendung/ des Fahr-' - 
zeugs für dienstliche. Zw'ecke -herrühreri,- vonUhrnzu tragen 
‘sind'und der Dienstherr hierzu ümr a-usvdem Gedanken der

r Fürsorge einen Beitrag leistet, (BVerwG, UrU v.. 26. 5. 1972. ■—. 
CVBCL7.69. — unter Bezugnahme ‘.auf die Urteile^ vvß/HO/ 1965 
» — VIII C 255.63 —' FZBR 1966, 417]« u. v. 7.. 7. 1966 — VHI Cb 
-.121.63 [RiA 196:7, 331). Diese Zuweisung, des Schadensrisi-‘ 
kos in/Nr. 6 derbRichkihreh 94 * HBG gedeckt

/{BVerwG, aa0)./Sie. setzt UbeH vöfäüs. /daß .der Beamte .sein/ 
Kraftfahrzeug aus freien Stücken’ 'benutzt' hui; und;seinen 
'dienstlichen. Verrichtungen auch durch%Verwendung anderer, 
micht • gleichermaßen .-risikobehafteter ..'Verkehrsmittel * hätte 

' ■ ” “ ‘ “ .......... 1 /  'Ä-- • .........' vx .......s '7 . /

‘̂/nachkommen können, pägegen muß dem Dienstherrn däs’ RL * 
L'siko der Beschädigung oder des. Verlusts der privaten’'"Habe' 

des) Beamten aufgebürdöt werden, wenn und soweit er Ver- 
■ anlassung dazu gibt,- sie für dienstliche Zwecke zu verwenden,
. . dein- Beamten also ansinnt, Gegenstände seines privaten Be
s i t z e s  im Interesse des Dienstes einer Gefährdung äuszusetzen 

/  -.(B VerwG, aaO). Gerade das war aber beim Einsatz des vom 
/Kläger' gehaltenen Kraftfahrzeugs der-Fall; Wie der Leiter* 
des/Technisdaen.ÜberwacJaungsamts in seinem Bericht an den 

.̂ Regierungspräsidenten in A vom 26./ 9.- 1973 ausge-
4 führt hat, sind ,die Sachyerstähdigen der- Abteilung 2 seiner 
/./Behörde, die 'wie der Kläger zur Prüfung von,.ortsfesten An

lagen Dienstreisen unternehmen müssen, „ auf die Benutzung" 
ihres eigenen BK Ws -angewiesen; da es unmöglich istj für je- 
den« Sachverständigen-einen ̂ Dienstwagen bereit zu* halten. So 
standen am/Ünfalltag — das 'ergibt sich aus den Fahrtenbü
chern der Dien'stkraftfahrzeuge — den Sachverständigen der

- Abteilung 2 keiner dieser Dienstwagen zur Verfügung (Zu- 
satzbericht des Amtsleiters an den Regierungspräsidenten

- " vom. 15. 12. 1976). Bei einem Normaleinsatz .von zwölf Sach
verständigen im Außendiehst (ohne Krankheits- und Ur
laubsfälle) v/äre nach dem Bericht des Amtsleiters ..nicht ein
mal bei ■Verwendung, aller sechs Dienstfahrzeuge im Außen
dienst/der Abteilung 2 ein geordneter Dienstbetrieb gewähr-, 
leistet gewesen, wenn nicht 'die privaten Kraftfahrzeuge der 
Sachverständigen einschließlich desjenigen des.Klägers zum 

/ dienstlichen -Einsatz gekommen waren. Dabei spielt es keine 
,’Rolle, ob. die D ien s tf a hr tei nt ei lu n g auf Grund einer ausdrück

lichen clienstlidien'Anoränung oder — wie in der Abteilung 2 
•L— im Wege einer Dieiistplangestaltung unter Mitwirkung der 
> 'sich untereinander abstimmenden Sachverständigen- zustande 

"gekommen ist./Auch im letzteren Falle lag in der „Genehmi
gung“ des Wpchendienstplans durch den Amtsleiter zugleidi • 
die- Anordnung des entsprechenden. Fahrteinsatzes, wie sich 
schon daraus ergibt, daß der genehmigte Dienstplan für die 
Sachverständigen-bindend war (Zusatzbericht des-Amtsleiters 
vom 15:12.1976), - \  ‘ *v ■ - ‘ / '  —

B  Bei dieser Situation lag es. nicht mehr im Belieben des Klä- 
,, gers,- ob er: zur Dienstreise am 25. 4. 1972 ein Kraftfahrzeug
- oder ein anderes Verkehrsmittel in. Frage käme hier wohl 

nur die Bundesbahn — benutzte. Der gesamte "Dienstplan war 
(und ist wohl noch) ganz auf den Einsatz der privaten/Kraft
fahrzeuge deiy Sachverständigen abgestellt. Seine reibüngs-

.■; lose Abwicklung wäre' nicht gewährleistet gewesen, wenn sich 
die Sach verständigen geweigert hätten, ihre Kraftfahrzeuge 

. :zu benutzen-. ? . ‘ \  : , * j- ~
r.’) Damit verschob sich zugleich das aus der.Kraflfahrzeügbenut- 

zung resultierende Schadensrisiko aus der Sphäre der Sach
verständigen in die Sphäre des Dienstherrn. Dem Dienstherrn 

. wächst mit dem Vorteil,, den er aus dem fahrplanünabhängi- 
gen. Diensteinsatz bei der Verwendung privater Kraftfahr
zeuge erlangt* zugleich die, Verpflichtung zu, den Sachver
ständigen von den Schadehsfolgen "zu-befreien, die .dieser bei m 
dienstlichen Einsatz unter von ihm nicht zu vertretenden Um
ständen am Kraftfahrzeug erlitten hat. In diesem Fall genügt 

/ der Dienstherr seiner in § 94 HBG konkretisierten Fürsorge
pflicht nicht, wenn er unter Hinweis, auf die Möglichkeit des 

Abschlusses einer VoHkaskoversicherung zum Schadensaus
gleich einen Höchstbetrag beisteuert, der in seinem Umfang 

. etwa einer Völlkasko-Jahresprämie entspricht. Denn, es wäre 
hier nicht Sache des Klägers, sondern Sache des Dienstherrn 
gewesen, ' das auf ihn übergegangene Schadensrisiko .durch 
den Abschluß einer Vollkaskoversicherung abzudecken, so daß 
die Folgen dieser Unterlassung wiederum nicht den Kläger, 
sondern den Dien'stherrn treffen müssen. u
Däran ändert auch der Umstand nichts, daß der Regierungs
präsident in A den Wagen des Klägers nach Maßgabe der 
Richtlinien des/Hessischen Ministers der Finanzen vom 14. 1, 
1969 (StAhz. 1969 S.-410) als. privateigenes Kraftfahrzeug zur 
Erledigung der Dienstaufgaben anerkannt hat (Bescheid vom 
27. 8. 1970). .r - Diese Anerkennung bringt dem Beamten* — ab 
gesehen von de‘n hier nicht interessierenden reisekostenrecht
lichen Konsequenzen — zwar den Genuß der ..(Kann-) Gew äh
rung eines iniverzinslichen Vorschusses bei der Anschaffung 
des Kraftfahrzeugs,' wie er auch dem Kläger in Höhe von* 
2500,—- DM zuteil geworden ist. Dieser Vermögens vorteil fließt 
dem Beamten aber nicht zur Kompensation etwaiger Scha-

- densrisiken - beim Fahrzeugeinsatz zu. Seine Zweckbestim
mung ergibt, sich vielmehr aus der mit der Anerkennung ver- * 
folgten Absicht, wie sie unter Ziff. I Abs. 2 Büchst, a) ausge

sprochen, wird: die Benutzung eines solchen Kraftfahrzeugs1 
. muß für'das.Land vorteilhafter sein als die Benutzung eines*
öffentlichen Verkehrsmittels.- oder, eines-ländeseigenen Fahr
zeugs und es muß ein überwiegendes dienstliches Interesse an 
den Benutzung- eines privateigenen Kraftfahrzeugs gegeben 
sein. Dementsprechend schafft die Vorschußgewährung z\v.ar




